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Sekt oder Selters? 

Ökonomische Folgen der Reformzurückhaltung 

bei der Beendigung des Solidaritätszuschlags  

Ludwig Strohner1, Johannes Berger2 und Tobias Thomas3  

 

Zusammenfassung:  

Während der Sachverständigenrat die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags 

nach dem Auslaufen des Solidarpakts II empfiehlt, sieht der Koalitionsvertrag der Bun-

desregierung lediglich vor, die Einkommensteuer teilweise vom Zuschlag zu befreien. Die 

Simulationen beider Reformszenarien mit dem allgemeinen dynamischen Gleichge-

wichtsmodell PuMA zeigen, dass durch die Reformzurückhaltung erhebliche Wohlstand-

gewinne nicht realisiert würden. Im Vergleich fällt das BIP bereits kurzfristig um 0,2 Pro-

zent (langfristig 0,3 Prozent) geringer aus. Damit verbunden ist eine um 35.000 Personen 

(langfristig 40.000) geringere Beschäftigung. Auch die Nettoeinkommen privater Haus-

halte würden weniger kräftig steigen. Der Selbstfinanzierungsgrad der Reformen würde 

kurzfristig in beiden Szenarien 40 Prozent (langfristig 50 Prozent) ausmachen. Effektiv 

würden demnach die im Koalitionsvertrag veranschlagten 10 Mrd. Euro zur Finanzierung 

einer vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags ausreichen. Das und die gegen-

wärtigen Überschüsse zeigen, dass eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszu-

schlags möglich wäre, ohne die Solidität der öffentlichen Finanzen zu gefährden. 
 

Schlüsselwörter:     Solidaritätszuschlag, Reformzurückhaltung, CGE Modelle   

JEL-Klassifikation:  H20, H30, C68 
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1  Wissenschaftlicher Rat und politische Konzeption 

Wirtschaftswissenschaftliche Politikberatung hat zum Ziel, die Politik evidenzbasiert bei 

der Bewertung von wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen zu unterstützen. Al-

lerdings beklagen viele Ökonomen immer wieder, dass ihr Rat von der Politik nicht oder 

nicht umfänglich umgesetzt wird.4 Ein gestörter Politikberatungsprozess wäre insbeson-

dere dann problematisch, wenn die Vorschläge der Wissenschaft förderlich für z.B. 

Wachstum, Beschäftigung oder die Einkommen wären und somit Wohlstandsgewinne für 

die Bürger nicht realisiert würden. In diesem Fall käme es zu Wohlstandsverlusten oder 

Kosten der Reformzurückhaltung. 

Ein Beispiel für Reformzurückhaltung ist der Solidaritätszuschlag. Während der Sachver-

ständigenrat in seinem Jahresgutachten 2017/18 empfiehlt, den Solidaritätszuschlag 

nach Ende des Solidarpakts II auslaufen zu lassen, sieht der Koalitionsvertrag von 

CDU/CSU und SPD vor, den Solidaritätszuschlag auch nach 2019 weiterzuführen und le-

diglich untere und mittlere Einkommen ab 2021 zu entlasten.   

Um die Frage der möglichen Wohlstandsverluste oder Kosten dieser Reformzurückhal-

tung zu klären, werden im vorliegenden Beitrag die ökonomischen und fiskalischen Fol-

gewirkungen beider Reformszenarien in einem allgemeinen dynamischen Gleichge-

wichtsmodell analysiert und miteinander verglichen. Hierzu werden zunächst der Solida-

ritätszuschlag und die beiden Reformszenarien kurz beschrieben und das allgemeine dy-

namische Gleichgewichtsmodell, welches im vorliegenden Beitrag Verwendung findet, 

vorgestellt. Auf dieser Basis werden die beiden Reformszenarien in kurz- bis langfristiger 

Sicht simuliert und die Ergebnisse miteinander verglichen.  

                                            
 

4 Siehe z.B. Acemoglu und Robinson 2013, Dixit 1996, Fernandez und Rodrik 1991 und Frey 2000.  Für eine 
ausführlichere Darstellung der Kritik an der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung im Allgemeinen 
und am Sachverständigenrat im Speziellen siehe u.a. Haucap und Thomas (2014), Haucap et al. (2014) so-
wie Papenfuß und Thomas (2007). Hinweise für einen verbesserten Politikberatungsprozess gerade durch 
den Sachverständigenrat geben u.a. Heilemann et al. (2015) sowie Papenfuß und Thomas (2007). Mangeln-
den Reformmut als eine mögliche Ursache für einen gestörten Politikberatungsprozess untersuchen Hess 
et al. (2017). 
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2  Wirtschaftliches Reformumfeld und der Solidaritätszuschlag 

2.1  Wirtschaftliches Reformumfeld 

Die deutsche Volkswirtschaft hat sich in den letzten 10 Jahren sehr günstig entwickelt. 

Das durchschnittliche reale Wachstum lag mit rund 1,2 Prozent pro Jahr um rund 0,4 Pro-

zentpunkte höher als in der Europäischen Union. Hand in Hand mit dieser Entwicklung 

hat sich auch die Situation am Arbeitsmarkt deutlich verbessert. Eine besonders kräftige 

Dynamik wies dabei die Beschäftigung mit einem Wachstum von 9,7 Prozent auf. Dies 

schlägt sich in einer kräftigen Reduktion der Arbeitslosenquote nach EU-Definition nie-

der, die mit 3,8 Prozent im Jahr 2017 um 4,9 Prozentpunkte unter dem Niveau des Jahres 

2007 liegt. EU-weit hat die Beschäftigung zwar ebenso zugelegt, jedoch mit 3,3 Prozent 

deutlich weniger expansiv. Zudem hat in diesem Zeitraum die Arbeitslosenquote EU-weit 

zugenommen.  

Diese vergleichsweise günstige Entwicklung spiegelt sich auch in den öffentlichen Finan-

zen wider. So weist Deutschland bereits seit mehreren Jahren erhebliche Finanzierungs-

überschüsse auf und auch der Bruttoschuldenstand nähert sich nach 80,9 Prozent im Jahr 

2010 wieder der Maastricht-Grenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an 

(siehe dazu Abbildung 1). Diese Entwicklung der öffentlichen Finanzen ist jedoch nur teil-

weise auf die gute wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen. Einen erheblichen Anteil 

daran hat auch der Anstieg der Abgabenquote in den letzten Jahren, insbesondere in Form 

der Kalten Progression, wie auch der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten 

2017/18 betont (Sachverständigenrat 2017, S. 287). So sind die Einnahmen aus der Lohn- 

und veranlagten Einkommensteuer gemessen als Anteil am BIP seit dem Jahr 2007 um 

1,6 Prozentpunkte gestiegen. 

Abbildung 1: Defizit/Überschuss und Bruttoschuldenstand des Staates 

Quelle: Eurostat  
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2.2  Der Solidaritätszuschlag 

Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe, die als Zuschlag zur Einkommens-

teuer und Körperschaftsteuer bemessen wird. Er wurde im Jahr 1991 vor dem Hinter-

grund des zweiten Golfkriegs5 das erste Mal eingehoben und vorerst auf ein Jahr befristet 

eingeführt. Erst mit dem zweiten Solidaritätszuschlagsgesetz erfolgte die Wiedereinfüh-

rung im Jahr 1995 im Zusammenhang mit der Einbeziehung der neuen Bundesländer in 

den Länderfinanzausgleich und zur Finanzierung von Infrastrukturprogrammen. Die 

Wiedereinführung erfolgte unbefristet.  

Der Steuerzuschlag betrug anfänglich 7,5 Prozent und wurde im Jahr 1998 auf 5,5 Prozent 

gesenkt. Dieser Satz ist bis heute gültig. Der Solidaritätszuschlag ist tariferhöhend, soweit 

die Freigrenze von 972 Euro (1.944 Euro im Falle des Ehegattensplittings) an Einkom-

mensteuer überschritten wird. Das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag steht allein 

dem Bund zu und betrug im Jahr 2017 knapp 18 Mrd. Euro bzw. 0,55 Prozent des BIP. In 

den letzten Jahren hat sich das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag sehr dynamisch 

entwickelt. Dies spiegelt die Entwicklung der Einnahmen aus Einkommen- und Körper-

schaftsteuer wider. Vom gesamten Aufkommen entfiel laut der Steuerschätzung des Bun-

desministeriums für Finanzen vom Mai 2018 mit rund 11,9 Mrd. Euro der überwiegende 

Teil des Zuschlags auf die Lohnsteuer. Die Zuschläge zur veranlagten Einkommensteuer 

(knapp 2,9 Mrd. Euro), zur Körperschaftsteuer (1,7 Mrd. Euro) und zur Abgeltungssteuer 

und zu nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (1,4 Mrd. Euro) bleiben betragsmäßig ent-

sprechend dem Aufkommen aus diesen Steuern deutlich dahinter.  

Obwohl keine direkte rechtliche Verknüpfung zwischen Solidaritätszuschlag und Solidar-

pakt II besteht, werden sie immer wieder im Konnex zueinander diskutiert. Nach dem 

Auslaufen des Solidarpakts I wurde der Solidarpakt II beschlossen, welcher ein Gesamt-

volumen von 156 Mrd. Euro für den Zeitraum 2005 bis 2019 vorsieht. Die Zuteilung der 

finanziellen Mittel erfolgt über zwei sogenannte Körbe. Korb I enthält die Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen zur Deckung von teilungsbedingten Sonderlasten aus 

dem infrastrukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterproportionaler 

                                            
 

5 SolZG v. 24.6.1991, BGBl. I S. 1318; Entwurf (BT-Drs. 12/220): „Vor dem Hintergrund der jüngsten Verän-
derungen in der Weltlage (Entwicklungen im Mittleren Osten, in Südost- und Osteuropa und in den neuen 
Bundesländern) …“. 
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kommunaler Finanzkraft. Inhalt von Korb II sind Leistungen des Bundes in diversen Poli-

tikfeldern, wie Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, Bildung, Verkehr etc. Für Korb I 

werden für den vorgesehenen Zeitraum 105 Mrd. Euro, für Korb II 51 Mrd. Euro bereit-

gestellt, wobei sich die Zuweisungen an die neuen Länder in beiden Körben jährlich ver-

ringern. Gegeben die immer geringere Bedeutung im Finanzausgleich sowie dem generel-

len Auslaufen des Solidarpakts würde sich somit die Abschaffung des Solidaritätszu-

schlags bei stabil guter öffentlicher Haushaltslage anbieten.6 Eine Gegenüberstellung des 

Aufkommens aus dem Solidaritätszuschlag und den jährlichen Zuweisungen aus dem So-

lidarpakt ist in Abbildung 2 dargestellt.  

Abbildung 2: Gegenüberstellung Solidarpakt II und Solidaritätszuschlag 

Quelle: Stabilitätsrat, destatis 

2.3  Reformszenarien 

Im vorliegenden Beitrag werden zwei unterschiedliche Reformszenarien einer Abschaf-

fung bzw. teilweisen Abschaffung auf ihre volkswirtschaftlichen Auswirkungen hin unter-

sucht.  

In Reformszenario 1 wird entsprechend des Vorschlags des Sachverständigenrates eine 

vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags simuliert. In diesem Fall wird also 

                                            
 

6 Siehe hierzu auch Sachverständigenrat (2017), S. 25.  
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neben der umfassenden Befreiung der Einkommensteuer auch die Befreiung der Körper-

schaftsteuer, der Abgeltungssteuer und der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag vom 

Solidaritätszuschlag unterstellt.  

Reformszenario 2 geht vom Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD aus, der vor-

sieht, dass der Solidaritätszuschlag auch nach 2019 weitergeführt wird, jedoch untere 

und mittlere Einkommen ab 2021 um 10 Mrd. Euro entlastet werden. Durch eine Frei-

grenze (mit Gleitzone bzw. Ausschleifregelung) sollen rund 90 Prozent aller Zahler des 

Solidaritätszuschlags vollständig vom Solidaritätszuschlag entlastet werden (Koalitions-

vertrag 2018, S. 52). Dies bedeutet, dass für Personen mit einem Einkommen über einer 

gewissen Grenze der Solidaritätszuschlag beibehalten wird. Derzeit wird davon ausge-

gangen, dass dieser Betrag erreicht wird, wenn bis zu einem zu versteuernden Einkom-

men von rund 61.000 Euro der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird, bis zu einem zu ver-

steuernden Einkommen von etwa 76.350 Euro ausgeschliffen und darüber beibehalten 

wird.7 Des Weiteren soll der Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer bestehen 

bleiben. Darüber hinaus gibt der Koalitionsvertrag keine Hinweise auf die Reduktion des 

Zuschlags zur Abgeltungssteuer und der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag. Wir gehen 

daher im Folgenden davon aus, dass der Zuschlag auf diese Steuern weiter bestehen 

bleibt. 

Die Veränderung des Durchschnitts- und Grenzsteuersatzes in der Einkommensteuer in 

den beiden Szenarien gegenüber der Situation des Jahres 2018 ist in Abbildung 3 darge-

stellt. Im Vergleich zum derzeitigen Steuertarif ist in Szenario 1 („Sachverständigenrat“) 

der Durchschnittssteuersatz niedriger, wobei die Reduktion gemessen in Prozentpunkten 

mit dem zu versteuernden Einkommen zulegt. In Szenario 2 („Koalitionsvertrag“) hinge-

gen nähert sich der Durchschnittssteuersatz ab einem Einkommen von 61.000 Euro wie-

der dem Durchschnittssteuersatz bei derzeitiger rechtlicher Situation an. 

Dementsprechend liegt auch die Grenzsteuerbelastung in den beiden Reformszenarien 

überwiegend niedriger als gegenwärtig. In beiden Reformszenarien entfällt der Anstieg 

des Grenzsteuersatzes bei rund 14.200 Euro zu versteuerndem Einkommen, der sich aus 

der Freigrenze des Solidaritätszuschlags ergibt. Festzuhalten ist auch, dass im zweiten 

                                            
 

7 Siehe Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Bis zu 2500 Euro mehr für Familien“ vom 31.01.2018. 
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Reformszenario durch die Ausschleifregelung der Steuerbefreiung der Grenzsteuersatz 

zwischen 61.000 und 76.350 Euro deutlich zulegt und bis auf knapp 53 Prozent ansteigt.  

Abbildung 3: Durchschnitts- und Grenzsteuersätze nach Einkommen bei derzeitigem Tarif 
und in den Szenarien 1 und 2 (ohne Berücksichtigung der Kirchensteuer) 

Quelle: EcoAustria, eigene Berechnungen 

3  Das Makromodell PuMA 

Das Makromodell PuMA8 gehört der Klasse der allgemeinen dynamischen Gleichge-

wichtsmodelle an, welche etwa auch von internationalen Institutionen für wirtschaftspo-

litische Analysen verwendet werden, wie etwa von der Europäischen Kommission (QU-

EST III Modell und EU-LMM), der EZB (NAWM) oder dem IWF (GIMF).9 In derartigen Mo-

dellen werden Erkenntnisse der ökonomischen Theorie mit eingehender Mikrofundie-

rung mit empirischen Ergebnissen über das Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer 

kombiniert. In PuMA werden die Reaktionen der wesentlichen Akteure (private Haus-

halte, Unternehmen, öffentlicher Sektor und Ausland) auf Politikmaßnahmen und volks-

wirtschaftliche Wechselwirkungen berücksichtigt. Dabei legt das Modell besonderen Fo-

kus auf den Arbeitsmarkt und den öffentlichen Sektor. Einige Anwendungsbeispiele sind 

                                            
 

8 PuMA, kurz für: Public policy Model for Austria and other countries. Das Modell ist eine Weiterentwicklung 
von EU-LMM, das die Autoren für die Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europä-
ischen Kommission entwickelt haben und das regelmäßig aktualisiert wird (siehe beispielsweise Berger et 
al. 2009, Berger et al. 2012 und Berger et al. 2016a). 
9 Siehe etwa de Castro Fernández et al. (2018), Europäische Kommission (2018), Coenen et al. (2017) und 
Carton et al. (2017) für aktuelle Analysen mit diesen Modellen zu verschiedenen Themen. 
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Reformen im Bereich der öffentlichen Finanzen, der Altersvorsorge, der Aus- und Weiter-

bildung, der aktiven Arbeitsmarktpolitik oder auch die Analyse der Auswirkungen ver-

schiedener Zuwanderungsszenarien.10 Die dynamische Struktur des Modells erlaubt die 

Untersuchung von kurz-, mittel- und langfristigen Effekten. Derzeit ist das Modell für 15 

Länder der EU, darunter auch Deutschland, kalibriert.11 Die Kalibrierung von PuMA für 

Deutschland repliziert die gegenwärtige Situation der deutschen Volkswirtschaft und be-

rücksichtigt insbesondere auch die spezifische institutionelle Ausgestaltung des Arbeits-

marktes und des öffentlichen Sektors. Deutschland wird als offene Volkswirtschaft mo-

delliert, die Güter- und Kapitalmärkte werden dementsprechend durch Handel mit dem 

Ausland geräumt. Im Folgenden werden die Modellierung der demografischen Struktur 

sowie des Verhaltens der verschiedenen Marktteilnehmer (private Haushalte, Unterneh-

men, öffentlicher Sektor) beschrieben.  

3.1  Demografie 

Die Bevölkerungsstruktur und -entwicklung der Volkswirtschaft wird mit Hilfe sogenann-

ter überlappender Generationen modelliert. Das Grundmodell wurde von Blanchard 

(1985) entwickelt und von Gertler (1999) adaptiert. PuMA wiederum basiert auf der Ar-

beit von Grafenhofer et al. (2006), die das Konzept von Gertler um zusätzliche Altersgrup-

pen erweitert haben. Der Lebenszyklus wird hier in drei Phasen unterteilt: Ausbildung, 

Erwerbsphase und Rente. Die Zeitperiode im Modell ist ein Jahr, während Altersgruppen 

mehrere Jahre umfassen. Dies ermöglicht die Abbildung empirisch ermittelter altersab-

hängiger Einkommensverläufe.  

Im Modell sind folgende acht Altersgruppen a ∈ {1,… ,8}  implementiert: 15–19 Jahre, 20–

24, 25–39, 40–54, 55–69, 70–79, 80–84 und 85+. Die Altersgruppe der 55- bis 69-jährigen 

(a = 5) bestimmt das Renteneintrittsalter. Mitglieder der letzten drei Altersgruppen a =

6, … ,8 sind im Ruhestand. In jeder Altersgruppe 𝑎 sehen sich private Haushalte einer ge-

gebenen Überlebenswahrscheinlichkeit γa und einer Wahrscheinlichkeit γa(1 − ωa) in 

die nächste Altersgruppe a + 1 zu wechseln gegenüber, wobei ω8 = 1 gilt. Die bedingte 

                                            
 

10 So analysieren Berger et al. (2016b) die Auswirkungen der Migration auf die langfristige Finanzierung 
des Pensionssystems in verschiedenen EU-Staaten.     
11 Die 15 Volkswirtschaften sind: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, die Nieder-
lande, Österreich, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und das Verei-
nigte Königreich. Damit ist das Modell derzeit für 90 Prozent der EU-Bevölkerung kalibriert. 
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Wahrscheinlichkeit 1 − ωa bestimmt also, wann ein Haushalt von einer Altersgruppe in 

die nächste wechselt. Der Arbeit von Blanchard (1985) folgend, wird eine Reverse life in-

surance12 für den Fall des Todes unterstellt.  

Private Haushalte werden auch hinsichtlich ihrer Lernbegabung differenziert. Dies er-

möglicht die endogene Bestimmung der Anteile an Haushalten mit niedriger, mittlerer 

und hoher Qualifikation, i ∈ {n,m, h}.13 Entsprechend der Lernbegabung ergeben sich un-

terschiedliche Nutzen bzw. Disnutzen von Bildung. Stellt man diesen (Dis-)Nutzen den 

erwarteten zukünftigen Einkommen gegenüber, so ergeben sich endogen die Anteile der 

verschiedenen Qualifikationsgruppen. Personen mit niedriger Qualifikation stehen dem 

Arbeitsmarkt bereits in der Altersgruppe a = 1 zur Verfügung (also ab einem Alter von 

15 Jahren), Personen mit mittlerer Qualifikation ab der Gruppe a = 2 (also ab einem Alter 

von 20 Jahren) und Personen mit hoher Qualifikation ab a = 3 (ab 25 Jahren). 

3.2  Private Haushalte 

Die Präferenzen der privaten Haushalte basieren auf der Nutzentheorie von Weil (1990). 

Haushalte treffen in jeder Periode Konsum- und arbeitsmarktbezogene Entscheidungen, 

um den erwarteten Lebensnutzen zu maximieren:   

(1)   Vt
a,i = max [(Qt

a,i)
ρ
+ γaβ(GωaVt+1

a,i + G(1 − ωa)Vt+1
a+1,i)

ρ
]

1

ρ
,  

wobei Vt
a,i der erwartete verbleibende Lebensnutzen des privaten Haushalts in Alters-

gruppe a und Bildungsgruppe i zum Zeitpunkt t ist, 
1

1−ρ
 die sogenannte Elastizität der in-

tertemporalen Substitution, β der Diskontfaktor und Qt
a,i der um das Arbeitsleid ange-

passte private Konsum (siehe unten) ist. G =  1 + g repräsentiert den Faktor, mit wel-

chem das Modell um das Trendwachstum bereinigt wird.  

Haushalte treffen in jeder Periode mehrere arbeitsmarktbezogene Entscheidungen, 

die in Abbildung 4 dargestellt sind. Haushalte, die nicht von Erwerbsminderung14 

                                            
 

12 Eine Reverse life insurance erlaubt dem Inhaber einer Lebensversicherung den Verkauf dieser Versiche-
rung gegen Geld oder andere Leistungen, wie die Übernahme von Pflegeausgaben etc.  
13 Die Unterscheidung erfolgt auf Basis der ISCED-Klassifikation der UNESCO mit ISCED-Niveau 0-2 für nied-
rige Qualifikation, 3-4 für mittlere Qualifikation und 5+ als hohe Qualifikation. 
14 Erwerbsminderung spielt insbesondere in der Gruppe der älteren Arbeitnehmer eine Rolle. Deswegen 
wird dies im Modell berücksichtigt.  
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betroffen sind, treffen die Entscheidung, ob sie am Arbeitsmarkt partizipieren, oder nicht 

(δa,i ∈ [0,1] ist der Anteil der Zeit in welcher partizipiert wird). Ist dies nicht der Fall, dann 

erhalten sie, bei Anspruch, soziale Transfers. Die Altersgruppe a = 5 unterscheidet sich 

von den anderen Gruppen dahingehend, dass die Partizipationsentscheidung eine Ent-

scheidung über das Renteneintrittsalter darstellt15.  

Abbildung 4: Reihenfolge der Entscheidungen der privaten Haushalte  
in PuMA in Bezug auf den Arbeitsmarkt 

 

Arbeitslosigkeit wird im Modell als Sucharbeitslosigkeit modelliert (siehe etwa Morten-

sen und Pissarides 1999). Dabei wird auf ein statisches Modell wie etwa bei Boone und 

Bovenberg (2002) zurückgegriffen. Entscheidet sich der Haushalt zu partizipieren, gibt es 

die Möglichkeit, dass ein bestehendes Arbeitsverhältnis fortgeführt wird. Ist dies nicht 

der Fall, dann wird über das Ausmaß der Suchanstrengung sa,i nach einem Arbeitsplatz 

entschieden. f  ist die Wahrscheinlichkeit (je Sucheinheit 𝑠), eine Arbeitsstelle zu finden. 

Diese ist für den einzelnen Haushalt exogen, ergibt sich jedoch Modell endogen aus der 

Matching-Funktion, die aus der Anzahl der ausgeschriebenen Stellen der Unternehmen 

und der aggregierten Suchintensität die neu entstehenden Arbeitsplätze ermittelt. Dem-

entsprechend drückt 𝑠f die Wahrscheinlichkeit aus, einen Arbeitsplatz zu finden. Da 

                                            
 

15 Dies ist insbesondere deswegen von Bedeutung, da sich die Elastizität der Partizipationsentscheidung 
von Haushalten im Haupterwerbsalter von der Elastizität des Renteneintrittsalters unterscheidet.  
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PuMA für jede Alters- und Ausbildungsgruppe eine eigene Matching-Funktion unterstellt, 

sind die alters- und ausbildungsspezifischen Folgen von Reformmaßnahmen mit dem Mo-

dell detailliert darstellbar.  

Im Anschluss an die Arbeitsplatzsuche legt der Arbeitgeber den Anteil der Belegschaft 

p fest, welchen er beschäftigt (Kündigungsentscheidung) und die Haushalte entscheiden 

über die Anzahl der durchschnittlich gearbeiteten Stunden (la,i ≥ 0). Arbeitslose Haus-

halte erhalten Einkommen aus der Arbeitslosenunterstützung (ALG I oder ALG II), be-

schäftigte Haushalte Einkommen aus der Erwerbstätigkeit.  

Neben den Entscheidungen in Bezug auf den Arbeitsmarkt wählen private Haushalte das 

optimale Konsumniveau Ca,i. Der Nutzen eines Haushalts i in Periode t ergibt sich aus 

dem Konsum reduziert um das Arbeitsleid:  

(2)     Qt
a,i = Ct

a,i − φa,i̅̅ ̅̅ ̅(δt
a,i, st

a,i, lt
a,i), 

wobei φa,i̅̅ ̅̅ ̅(⋅) eine konvex steigende Funktion in all ihren Argumenten (Partizipation, 

Suchanstrengung und Zahl der gearbeiteten Stunden) ist. Unter der Annahme der Reverse 

life insurance ist die intertemporale Budgetbeschränkung der privaten Haushalte ge-

geben durch: 

(3)           GγaAt+1
a,i = Rt+1(At

a,i + yt
a,i − pt

cCt
a,i), 

wobei Aa,i das Vermögen des Haushalts repräsentiert, ya,i das Nettoeinkommen, R = 1 +

r den Zinsfaktor und pc den Preis des Güterbündels. Das Vermögen der Folgeperiode 

ergibt sich dementsprechend aus der Verzinsung des aktuellen Vermögens sowie der Er-

sparnisbildung (Einkommen minus Konsumausgaben). Das Nettoeinkommen setzt sich 

aus dem Arbeitseinkommen und öffentlichen Transferleistungen zusammen. Das Arbeits-

einkommen bestimmt sich neben der Anzahl der gearbeiteten Stunden und dem Lohnsatz 

je Stunde auch durch den alters- und ausbildungsabhängigen Produktivitätsfaktor θa,i. 

Dieser erlaubt die Berücksichtigung eines altersabhängigen Lohnprofils für die verschie-

denen Ausbildungsgruppen. Die privaten Haushalte haben zusätzlich die Möglichkeit, 

durch Investitionen in lebenslanges Lernen die erwarteten zukünftigen Einkommen zu 

erhöhen. Das Nettoeinkommen  

(4)  yt
a,i = δa,i̅̅ ̅̅ δa,i[(1 − ua,i)ypar,t

a,i + ut
a,ibt

a,i] + δa,i̅̅ ̅̅ (1 − δa,i)ynonpar,t
a,i + (1 − δa,i̅̅ ̅̅ )ERt

a,i, 
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setzt sich zusammen aus dem Nettoarbeitseinkommen ypar, dem Arbeitslosengeld b, so-

zialen Transfers bei Nichtteilnahme am Arbeitsmarkt ynonpar und der Rente wegen Er-

werbsminderung ER. Für die Altersgruppe der 55–69-jährigen reflektiert ynonpar die Leis-

tungen aus dem öffentlichen Rentensystem. Die Rente setzt sich aus Ansprüchen gegen-

über dem beitragsbasierten Umlagesystem und beitragsunabhängigen Leistungen (z.B. 

Aufstockung auf Mindestrente) zusammen. Rentenansprüche ergeben sich endogen 

durch die Erwerbstätigkeit. Das Nettoarbeitseinkommen ergibt sich aus 

(5)   ypar,t
a,i = wt

a,ilt
a,iθt

a,i − tsv,a,i(wt
a,ilt

a,iθt
a,i) − tw,a,i(wt

a,ilt
a,iθt

a,i), 

mit w als Lohnsatz je Arbeitsstunde und Produktivitätseinheit. Die zu entrichtende Sozi-

alversicherung tsv und Einkommensteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) tw sind Funktionen 

des Einkommens wlθ. Für die Entscheidungen privater Haushalte sind jedoch nicht die 

entrichteten Abgaben relevant, sondern die impliziten Abgaben, die zusätzliche Ansprü-

che gegenüber dem Rentensystem und dem Arbeitslosenversicherungssystem berück-

sichtigen, die durch die Erwerbsbiographien generiert werden.  

3.3  Unternehmen 

Keuschnigg und Kohler (2002) bzw. Ratto et al. (2009)16 folgend werden Unternehmen in 

Investitionsgüter- und Endproduktproduzenten unterteilt. Investitionsgüterproduzenten 

transformieren Endprodukte, die sie aus dem In- und Ausland beziehen, in Investitions-

güter. Diese Unternehmen maximieren den Gegenwartswert der Dividendenzahlungen 

über die optimale Wahl des Investitionsniveaus und stellen die Investitionsgüter wiede-

rum den Endproduktproduzenten für die Produktion zur Verfügung. Kapital wird mit ei-

ner variablen Rate abgeschrieben, die von der Kapitalnutzung abhängt, ab. Auf dem In-

vestitionsgütermarkt herrscht perfekter Wettbewerb.   

Durch die optimale Wahl der Kapital- und Arbeitsnachfrage produzieren Endproduktun-

ternehmen Güter für die private und öffentliche Konsumnachfrage, die Investitions- und 

die Auslandsnachfrage. Darüber hinaus wählen sie das optimale Niveau an Weiterbil-

dungsmaßnahmen für die Mitarbeiter und an Kapitalnutzung. In PuMA wird 

                                            
 

16 Hierbei handelt es sich um eine Beschreibung des Quest III Modells der Generaldirektion ECFIN der Eu-
ropäischen Kommission.  
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unvollkommene Substituierbarkeit zwischen den verschiedenen Ausbildungsgruppen in 

der Produktion angenommen. Wie in Jaag (2009) und Krusell et al. (2000) wird in PuMA 

Kapital-Ausbildungs-Komplementarität unterstellt. Das bedeutet, dass höher Qualifi-

zierte und der Kapitaleinsatz stärker zueinander komplementär sind (weniger einfach 

substituiert werden können) als geringer Qualifizierte und der Kapitaleinsatz. Endpro-

duktproduzenten unterliegen monopolistischer Konkurrenz mit freiem Markteintritt: Je-

des Unternehmen produziert eine eigene Marke, welche sich von den Konkurrenzproduk-

ten unterscheidet. Die Nachfrage basiert auf Dixit-Stiglitz (1977) Präferenzen, wobei die 

einzelnen Marken unvollkommene Substitute darstellen.  

Löhne werden in PuMA durch Nash-Lohnverhandlungen zwischen Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer bestimmt. Der Ertrag eines Arbeitsplatzes, vereinfacht gesprochen die Diffe-

renz zwischen marginalem Produkt der Arbeit und Rückfallposition von Arbeitneh-

mern17, wird über die Maximierung des Nash-bargaining Produktes zwischen Arbeitge-

ber- und Arbeitnehmer auf Basis der Verhandlungsmacht verteilt. Zusätzlich erhält auch 

die öffentliche Hand über die Abgaben auf Erwerbseinkommen einen wesentlichen Teil 

des Ertrags. Eine Reduktion des Solidaritätszuschlags führt damit zu einem größeren An-

teil des Ertrags, der zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt werden kann.  

3.4  Öffentliche Haushalte 

Im Bereich der öffentlichen Haushalte werden Budgets für die soziale Sicherung und ein 

allgemeines Budget zur Finanzierung der anderen öffentlichen Ausgaben unterschieden. 

Einnahmen der Sozialversicherungen bestehen aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei-

trägen bzw. Transfers aus dem allgemeinen Budget. Ausgabenerhöhungen im Sozialver-

sicherungsbereich können alternativ durch eine Erhöhung der Beitragssätze oder über 

zusätzliche Zuschüsse aus dem allgemeinen Budget finanziert werden. 

Aus dem allgemeinen Budget werden die Ausgaben des Bundes und nachgeordneter Ge-

bietskörperschaften für den öffentlichen Konsum, für die Zuschüsse an die Sozialversi-

cherungsträger, Transfers an die privaten Haushalte und Unternehmen und für den Zins-

dienst der Staatsverschuldung finanziert. Bei den Einnahmen werden alle wesentlichen 

                                            
 

17 Diese umfasst insbesondere die Arbeitslosenunterstützung und den Wert der Produktion im eigenen 
Haushalt. 
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Steuern des deutschen Steuersystems, wie Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Ge-

werbesteuer, Konsumsteuern oder Zinsabschlagsteuer, explizit modelliert. PuMA bildet 

sowohl das progressive Einkommensteuersystem, als auch das System der Sozialversi-

cherung (inklusive Beitragsbemessungsgrenze) ab.  

3.5  Kalibrierung des Modells 

PuMA wird auf Basis einer Reihe verschiedener Datenquellen kalibriert. Der internatio-

nalen Konsistenz wegen wird so weit als möglich auf harmonisierte Datensätze von Eu-

rostat und OECD zurückgegriffen. Zu berücksichtigen ist, dass das Modell mehrere Alters- 

und Ausbildungsgruppen beinhaltet. In öffentlich abrufbaren Datenbanken sind die Daten 

nicht auf derart disaggregiertem Niveau verfügbar, weshalb das Modell auf Basis von 

Mikrodatensätzen kalibriert wird. Dabei dient der Labour Force Survey (LFS) als Quelle 

insbesondere für Arbeitsmarktdaten (z.B. Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten, An-

zahl der gearbeiteten Stunden), die EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-

SILC) insbesondere als Datengrundlage für verschiedene Einkommen (z.B. Arbeitsein-

kommen, Arbeitslosenunterstützung oder soziale Unterstützung). Die Verwendung der 

Mikrodaten soll sicherstellen, dass die Einkommen und die Verteilung innerhalb der Be-

völkerung möglichst korrekt abgebildet sind. 

Das ESVG (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen) dient als 

Quelle für die Kalibrierung makroökonomischer Aggregate (wie etwa privater und öffent-

licher Konsum oder Lohnquote). Besonderes Augenmerk wird auf die Abbildung institu-

tioneller Details in den verschiedenen Volkswirtschaften gelegt. Dabei werden insbeson-

dere die MISSOC Datenbank, OECD Publikationen wie etwa Pensions at a Glance oder Ta-

xing Wages sowie nationale Quellen verwendet. Die makroökonomische Struktur öffent-

licher Abgaben basiert auf den Revenue Statistics der OECD. Die detaillierte Aufteilung 

von Einkommensteuern und Sozialversicherungsabgaben nach Alter und Ausbildung 

wird durch Kombination des Tax und Benefit Modells der OECD mit Einkommensdaten 

des EU-SILC ermittelt. 

Die Elastizitäten der Verhaltensgleichungen der verschiedenen Marktteilnehmer im Mo-

dell werden der empirischen Literatur entnommen und direkt in das Modell implemen-

tiert. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Arbeitsmarktentwicklung für die volks-

wirtschaftlichen Auswirkungen des Solidaritätszuschlags werden hier kurz Arbeitsange-

bots- und -nachfrageelastizitäten diskutiert. Als Konsens empirischer Studien kann 
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festgehalten werden (siehe etwa Heckman 1993), dass die extensive Angebotsentschei-

dung (Partizipationsentscheidung) reagibler ist als die intensive Entscheidung (Anzahl 

der Stunden) und dass Partizipationselastizitäten am unteren Ende der Einkommensver-

teilung höher sind. In Anlehnung an Immervoll et al. (2007) wird in PuMA eine Stun-

denelastizität von 0,1 für Geringqualifizierte (und minimal niedriger für höher Qualifi-

zierte) und eine Semielastizität der Partizipation von 0,2 (für Geringqualifizierte), 0,15 

(mittel Qualifizierte) und 0,08 (hoch Qualifizierte) gesetzt. Hinsichtlich der Reagibilität 

der Renteneintrittsentscheidung wird auf eine Arbeit von Duval (2003) zurückgegriffen, 

die zu dem Ergebnis kommt, dass eine Reduktion der effektiven Renteneintrittssteuer um 

10 Prozentpunkte die Partizipationsrate um 1,5 Prozentpunkte erhöht. Dies ergibt etwas 

geringere Reagibilitäten als beispielsweise in Börsch-Supan (2000). Die Sensitivität der 

Suchentscheidung wird in Anlehnung an Nickell et al. (2005) gesetzt, die eine durch-

schnittliche Erhöhung der Arbeitslosenquote um 1,1 Prozentpunkte ermitteln, falls die 

Ersatzrate der Arbeitslosenunterstützung um 10 Prozentpunkte zunimmt. 

Die Arbeitsnachfrage wird im Modell insbesondere durch die Parameter der Produktions-

funktion bestimmt. Krusell et al. (2000) identifizieren empirisch eine Kapital-Ausbil-

dungs-Komplementarität und ermitteln Substitutionselastizitäten von 1,67 (zwischen Ge-

ringqualifizierten und Kapital) bzw. 0,67 (zwischen Hochqualifizierten und Kapital). Hin-

sichtlich der Elastizität der Investitionen auf die Kapitalnutzungskosten argumentieren 

Hassett und Hubbard (2002), dass sich ein gewisser empirischer Konsens gebildet hat, 

dass diese Elastizität zwischen -0,5 und -1 liegt. Harhoff und Ramb (2001) ermitteln für 

Deutschland einen Wert von -0,42. In der PuMA-Kalibrierung für Deutschland werden 

Elastizitäten von 1,67 (geringqualifiziert), 1,05 (mittel) und 0,3 (hoch) gesetzt und damit 

die von Harhoff und Ramb ermittelte Reagibilität der Investitionen repliziert. 
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4  Volkswirtschaftliche und fiskalische Effekte einer Abschaffung 

bzw. Reduktion des Solidaritätszuschlags 

4.1  Analyse der Reformszenarien 

Die volkswirtschaftlichen Effekte einer Reform des Solidaritätszuschlags werden in den 

beiden in Abschnitt 2.3 vorgestellten Reformszenarien analysiert. Die Eckpunkte der 

beiden Szenarien sind in Tabelle 1 zusammengefasst.   

Tabelle 1: Reformszenarien im Überblick 

 Reformszenario 1 
Sachverständigenrat 

Reformszenario 2 
Koalitionsvertrag 

Volumen (Mrd. Euro) 18 10 

Volumen (% BIP) 0,55 0,3 

Reduktion des Solidaritäts-

zuschlags auf 

• Einkommensteuer (Abbildung 3) 

• Körperschaftsteuer (Reduktion von 

26,38% auf 25%) 

• Abgeltungssteuer und nicht veran-

lagte Steuern vom Ertrag (Reduk-

tion von 26,38% auf 25%) 

• Einkommensteuer (teilweise, siehe 

Abbildung 3) 

 

Beide Reformszenarien werden ohne Gegenfinanzierung simuliert. Dies bedeutet, dass 

bei gleichbleibenden realen öffentlichen Ausgaben die Mindereinnahmen zu einem gerin-

geren gesamtstaatlichen Überschuss führen als ohne die Reformmaßnahmen. Gegeben 

die derzeitigen Finanzierungsüberschüsse von etwa einem Prozent des BIP sollten beide 

Reformszenarien für die Stabilität der öffentlichen Finanzen kein größeres Problem dar-

stellen. Dies gilt umso mehr, da über zusätzliches Wachstum und private Konsumausga-

ben eine teilweise Selbstfinanzierung der Reduktion des Solidaritätszuschlags gegeben ist 

(siehe Abschnitt 4.3).  

Für die Simulation des Reformszenarios 2 („Koalitionsvertrag“) wird für den Zuschlag zur 

Einkommensteuer unterstellt, dass für ein zu versteuerndes Einkommen bis zu 61.000 

Euro der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird, bis zu einem zu versteuernden Einkom-

men von etwa 76.000 Euro ausgeschliffen und darüber in bestehender Höhe beibehalten 

wird. Die steuerliche Entlastung fällt somit durch diese Ausschleifregelung im Reformsze-

nario 2 für Personen mit höherem Einkommen deutlich niedriger aus bzw. entfällt völlig. 

Um die beiden Varianten richtig abbilden zu können, ist es notwendig, dass sich dieser 
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Unterschied auch in der durchschnittlichen Steuerreduktion für die einzelnen Alters- und 

Ausbildungsgruppen des PuMA-Modells widerspiegelt.   

Auf Basis der erzielten Einkommen und Haushaltszusammensetzung aus den Individual- 

und Haushaltsdaten des EU-SILC (Community Statistics on Income and Living Conditions) 

wird die entsprechende Senkung der Durchschnitts- und Grenzsteuersätze in Prozent-

punkten in den beiden Reformszenarien ermittelt. Durch die Anwendung des Steuertarifs 

auf die Mikrodaten unter Berücksichtigung der Haushaltsstruktur (Stichwort „Ehegatten-

splitting“) wird die Implementierung der beiden Reformszenarien, insbesondere der Aus-

schleifregelung, erreicht. Tabelle 2 zeigt, dass die durchschnittliche Entlastung mit dem 

Alter der Erwerbstätigen, entsprechend dem Einkommensprofil deutlich zunimmt. Für 

jüngere Arbeitnehmer ist der Effekt vergleichsweise gering. So beläuft sich die Reduktion 

der steuerlichen Belastung im ersten Reformszenario für die 20–24-jährigen Erwerbstä-

tigen mit mittlerer Qualifikation auf rund 0,2 Prozentpunkte und legt für die älteren Er-

werbstätigen auf über 0,8 Prozentpunkte zu. Entsprechend der durchschnittlich niedri-

geren (höheren) Erwerbseinkommen der Personen mit niedriger (hoher) Ausbildung fällt 

die steuerliche Entlastung bei dieser Gruppe niedriger (höher) aus. Der Vergleich der bei-

den Reformszenarien zeigt den Effekt der Ausschleifregelung in Reformszenario 2. So fällt 

die durchschnittliche steuerliche Entlastung in Prozentpunkten für die drei Ausbildungs-

gruppen in etwa gleich kräftig aus. Besonders fällt der Effekt bei den Grenzsteuersätzen 

ins Auge. Durch den Anstieg der Grenzsteuersätze im Ausschleifungsbereich der Reform 

des Solidaritätszuschlags ist die Reduktion des Steuersatzes bei älteren erwerbstätigen 

Personen mit hoher Ausbildung merklich geringer.  
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Tabelle 2: Veränderung der Durchschnitts- und Grenzsteuerbelastung  
in Prozentpunkten nach Alter und Ausbildung  

Veränderung der Durchschnittssteuersätze 

Alter / Aus-

bildungs-

gruppe 

Reformszenario 1 
Sachverständigenrat 

Reformszenario 2 
Koalitionsvertrag 

Niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch 

15-19 -0,02     -0,02     

20-24 -0,06 -0,22   -0,06 -0,22   

25-39 -0,35 -0,64 -0,96 -0,34 -0,55 -0,64 

40-64 -0,67 -0,83 -1,15 -0,58 -0,62 -0,56 

Veränderung der Grenzsteuersätze 

15-19 -0,01   -0,01   

20-24 -0,07 -0,39  -0,08 -0,39  

25-39 -0,83 -1,20 -1,48 -0,75 -0,88 -0,61 

40-64 -1,25 -1,50 -1,74 -0,92 -0,85 -0,37 

       Quelle: EU-SILC, EcoAustria (eigene Berechnungen)  

4.2  Volkswirtschaftliche Effekte  

4.2.1  Grundsätzliche Überlegungen 

Abgaben beeinflussen in vielfacher Hinsicht das Verhalten von privaten Haushalten und 

Unternehmen. OECD (2010) oder Institute for Fiscal Studies (2010) bieten einen guten 

Überblick über die Auswirkungen von Besteuerung auf die einzelnen Entscheidungen. So 

beeinflussen durchschnittliche und marginale Steuersätze den Arbeitseinsatz, das Aus-

maß der Beschäftigung und die Produktivität. Einkommensteuern und Sozialversiche-

rungsbeiträge wirken auf das intensive und extensive Arbeitsangebot (siehe beispiels-

weise Meghir und Phillips 2008) und über Lohnverhandlungen auf die Arbeitskosten und 

damit die Arbeitsnachfrage.  

Die Veränderung der Preisverhältnisse der Inputfaktoren Arbeit und Kapital zueinander 

führt ebenso zu veränderter Investitionsnachfrage. Auf der einen Seite implizieren bei-

spielsweise höhere Arbeitskosten eine Substitution zu mehr Kapitaleinsatz, auf der ande-

ren Seite steigen die Produktionskosten und der implizierte Nachfragerückgang senkt 
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wiederum die Investitionsnachfrage bzw. ausländische Direktinvestitionen. Der Gesamt-

effekt ist damit ohne empirische Informationen bzw. Modelluntersuchungen nicht zu be-

stimmen. Die steuerliche Belastung der Gewinne von Körperschaften wiederum erhöht 

die Kapitalnutzungskosten und führt zu geringeren Investitionen und niedrigerer Ge-

samtfaktorproduktivität (siehe Feldstein 2006). Dies hat wiederum Auswirkungen auf die 

Arbeitsnachfrage und über niedrigere Erwerbseinkommen auf das Arbeitsangebot.  

Empirische Studien bieten eine große Bandbreite von Ergebnissen zu den Auswirkungen 

von Steuerreformen auf die Wirtschaftsleistung.18 In einer Meta-Analyse zeigen Alinaghi 

und Reed (2017), dass Einkommen- und Körperschaftsteuer zu stärkeren Wachstumsein-

bußen führen als andere Steuerkategorien. Dieses Ergebnis findet sich beispielsweise 

auch bei Arnold et al. (2011), Arachi et al. (2015) oder Macek (2014). Acosta-Ormaechea 

(2018) zeigt zudem, dass insbesondere bei der Körperschaftsteuer durch die Berücksich-

tigung der Verzögerung der Veranlagung und durch die Ausweitung der berücksichtigten 

Perioden die Signifikanz der negativen Wachstumswirkungen der Besteuerung deutlich 

zunimmt.   

Der Solidaritätszuschlag wird nun auf jene Steuern erhoben, die nach diesen Ergebnissen 

zu erheblichen Wachstumseinbußen führen, nämlich die Einkommensteuer und die Kör-

perschaftsteuer. Bei diesen beiden Steuern zeigt sich für Deutschland im internationalen 

Vergleich auch Spielraum zur Hebung von Wachstumspotenzialen. Wöhlbier et al. (2016) 

vergleichen auf Basis einer Indexanalyse die Steuerstruktur verschiedener Länder. Für 

Deutschland kommen sie zu dem Schluss, dass die Steuerbelastung durch die Einkom-

mensteuer für Bezieher geringerer Einkommen und Zweitverdiener besonders ausge-

prägt ist und damit die Steuerstruktur verbessert werden könnte.  

Hinsichtlich des gesetzlichen Körperschaftsteuersatzes (inklusive Gewerbesteuer) zeigt 

sich, dass Deutschland im internationalen Vergleich eine Spitzenposition einnimmt. Ab-

bildung 3 stellt die gesetzlichen Körperschaftsteuersätze im internationalen Vergleich 

                                            
 

18 Im Hinblick auf die Generalisierbarkeit der Aussagen empirischer Analysen ist trotz aller Evidenz Vor-
sicht geboten: dies betrifft beispielsweise die Verwendung der zusätzlichen Steuereinnahmen oder die Her-
anziehung marginaler oder durchschnittlicher Steuersätze für die Schätzung. Ebenso kann sich eine Steu-
erkategorie, wie Steuern auf das Kapital, aus mehreren unterschiedlichen Steuern zusammensetzen, die 
wiederum unterschiedliche ökonomische Implikationen nach sich ziehen. Bereits aus theoretischen Über-
legungen kann man ableiten, dass beispielsweise die Körperschaftsteuer und Steuern auf Dividenden quan-
titativ sehr unterschiedliche ökonomische Auswirkungen haben können.  
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dar. Deutschland ist unter den dargestellten Ländern mit derzeit 30 Prozent das Land mit 

dem dritthöchsten Steuersatz, trotz einer deutlichen Reduktion im Vergleich zum Jahr 

2005. Auch bei Berücksichtigung anderer Maße wie des effektiven durchschnittlichen o-

der marginalen Körperschaftsteuersatzes, die spezielle steuerliche Regelungen berück-

sichtigen, liegt die Belastung in Deutschland vergleichsweise hoch (siehe beispielsweise 

ZEW 2016, S. 2). Vor dem Hintergrund der Senkung in den USA und den Diskussionen in 

Großbritannien um weitere Senkungen der Körperschaftsteuer könnte der Druck auf Re-

formmaßnahmen in Deutschland steigen. Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags 

würde demnach einen Schritt in diese Richtung darstellen.  

Abbildung 3: Gesetzliche Körperschaftsteuersätze (inklusive Gewerbesteuer in 
Deutschland) im internationalen Vergleich (2005 und 2018) 

 

  Quelle: KPMG’s corporate tax table 

4.2.2 Ergebnisse der Simulation der Reformszenarien 

Nachfolgend werden die Simulationsergebnisse der Abschaffung bzw. Reduktion des So-

lidaritätszuschlags dargestellt und die wesentlichen Kanäle diskutiert, über die volkswirt-

schaftliche Auswirkungen generiert werden.  

Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags auf die Einkommensteuer reduziert den Steu-

erkeil zwischen Arbeitskosten und Nettoeinkommen. Sie erhöht somit in einem ersten 

Schritt den Ertrag der Beschäftigung, der im Rahmen der Lohnverhandlungen zwischen 

Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber aufgeteilt wird. Dies impliziert sowohl ein höheres 
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Nettoerwerbseinkommen als auch höhere Gewinne der Unternehmen infolge niedrigerer 

Arbeitskosten und geringere Einnahmen der öffentlichen Hand. Zusätzlich werden auch 

die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 

steuerlich entlastet. Beides zusammen stärkt das verfügbare Einkommen der privaten 

Haushalte und stimuliert den privaten Konsum. Dies hat, infolge der Annahme einer über-

schussfinanzierten Steuersenkung und damit gleichbleibendem öffentlichen Konsum, 

eine Ausweitung der Konsumnachfrage zur Folge. Damit verbunden ist auch ein Anstieg 

der Preise.  

Über die reine Nachfrageseite hinaus impliziert das höhere Nettoerwerbseinkommen 

eine Ausweitung des Arbeitsangebots. Dies ist sowohl beim extensiven Arbeitsangebot, 

also der Partizipationsneigung und der Suchanstrengung nach einem Arbeitsplatz, als 

auch beim intensiven Arbeitsangebot, also der Wahl der gearbeiteten Stunden, gegeben. 

Dabei wird in der Simulation berücksichtigt, dass für die Entscheidung über das extensive 

Arbeitsangebot der Durchschnittssteuersatz der relevante Steuersatz ist, für das inten-

sive Arbeitsangebot der Grenzsteuersatz.19 Als Grundlage hierfür wird die Veränderung 

der entsprechenden Steuersätze gemäß Tabelle 2 herangezogen.  

Niedrigere reale Arbeitskosten20 wiederum reduzieren die Produktionskosten, wirken 

preisdämpfend und erhöhen damit die inländische und ausländische Nachfrage nach 

deutschen Produkten. Dies stärkt die Arbeitsnachfrage zusätzlich, sodass die Anzahl der 

ausgeschriebenen vakanten Stellen in den Unternehmen zulegt. Der Anstieg der Suchin-

tensität, die höhere Partizipation sowie der Zuwachs an vakanten Stellen implizieren ei-

nen Anstieg der neu geschaffenen Arbeitsplätze und damit eine höhere Beschäftigung.  

Die Beschäftigungsausweitung erhöht die marginale Produktivität des Kapitalstocks und 

die Investitionsanreize der Unternehmen, auch bei gleichbleibenden Kapitalnutzungskos-

ten. Gegeben Kapitalanpassungskosten, erfolgt der Zuwachs des Kapitalstocks gegenüber 

der Beschäftigung verzögert und das Verhältnis von Kapitaleinsatz und Arbeit verringert 

sich kurzfristig. Mittel- und längerfristig erhöht es sich wieder.  

                                            
 

19 Siehe hierzu beispielsweise Keuschnigg (2005), S. 53ff.  
20 Die Entwicklung der nominellen Arbeitskosten hängt sowohl von der realen Lohnentwicklung als auch 
von der Inflation ab. Ist der Preisauftrieb kräftiger als die durch die Steuersenkung implizierte Lohnzurück-
haltung im Rahmen der Lohnverhandlungen, dann ist auch ein Anstieg der nominellen Arbeitskosten mög-
lich.  



24 – Ökonomische Folgen der Reformzurückhaltung beim Solidaritätszuschlag 

Im Vergleich zum Regierungsvorhaben im Koalitionsvertrag führt eine vollständige Ab-

schaffung des Solidaritätszuschlags auch noch zu einer Reduktion der Kapitalnutzungs-

kosten aufgrund des Wegfalls des Zuschlags zur Körperschaftsteuer. Die geringeren Ka-

pitalnutzungskosten erhöhen die Investitionstätigkeit und über den Zuwachs des Kapital-

stocks die Produktivität der Erwerbstätigen. Dies steigert sowohl die Beschäftigungs-

nachfrage als auch den Lohnsatz. Im Hinblick auf die privaten Haushalte führt dies wie-

derum zu einer Ausweitung des Arbeitsangebots, sowohl extensiv, also der Partizipa-

tionsneigung und der Suchanstrengung nach einem Arbeitsplatz, als auch intensiv, also 

der Wahl der gearbeiteten Stunden.  

Die Steuerreduktion auf die nicht veranlagte Steuer vom Ertrag bzw. der Zinsabschlag-

steuer hat einen Anstieg der Rendite der privaten Ersparnisse zur Folge, erhöht die An-

reize zur Ersparnisbildung und reduziert kurz- und mittelfristig die private Konsumnach-

frage in sehr moderatem Umfang. Längerfristig geht von den zusätzlichen Ersparnissen 

jedoch eine höhere Konsumnachfrage aus.  

Die volkswirtschaftlichen und fiskalischen Effekte von Reformszenario 1 („Sachverstän-

digenrat“), also einer vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags, werden in Ta-

belle 3 gezeigt. Die Ergebnisse sind als Abweichung vom Basisszenario ohne Abschaffung 

des Solidaritätszuschlags zu verstehen. Wie bereits in Tabelle 2 dargestellt, ist die steuer-

liche Entlastung insgesamt und bei Erwerbstätigen mit mittlerer und höherer Ausbildung 

stärker als in der Variante des Regierungsübereinkommens. Die Nettoeinkommen legen 

im ersten Jahr der Reform im Schnitt um 1 Prozent zu. Die nominellen Arbeitskosten je 

Stunde legen im Vergleich um 0,1 Prozent zu. 

Die Investitionen steigen anfänglich um über 1,4 Prozent (9,3 Mrd. Euro auf Basis des 

Werts 2017) an und verbleiben mittelfristig in etwa auf diesem höheren Niveau. Langfris-

tig fallen die Investitionen um 0,9 Prozent (rund 6 Mrd. Euro) höher aus als ohne die Re-

formmaßnahme. Der kräftigere Zuwachs bei den Investitionen hat einen Zuwachs der Ka-

pitalintensität, also dem Kapitalstock je Arbeitnehmer, um 0,1 Prozent zur Folge.  



Ökonomische Folgen der Reformzurückhaltung beim Solidaritätszuschlag – 25 

Tabelle 3: Volkswirtschaftliche und fiskalische Effekte von Reformszenario 1  
(„Sachverständigenrat“) 

Quelle: EcoAustria, PuMA Simulation 

Der private Konsum nimmt anfänglich um etwa 0,9 Prozent (15,3 Mrd. Euro) zu. In den 

ersten Jahren wird die höhere Nachfrage zu einem erheblichen Teil über Importe befrie-

digt, der reale Außenbeitrag geht um rund 0,4 Prozent des BIP zurück. Mit dem Zuwachs 

des Kapitalstocks legt auch das reale BIP weiter zu, sodass es mittelfristig um 0,5 Prozent 

(15,3 Mrd. Euro) und längerfristig um knapp 0,6 Prozent (18,9 Mrd. Euro) höher ausfällt. 

Auf längere Frist ist auch von Bedeutung, dass der erwartete Einkommenszuwachs bei 

Personen mit mittlerer und höherer Ausbildung, Anreize setzt um in Bildung zu investie-

ren. Dies zeigt sich längerfristig im merklichen Anstieg der Beschäftigung von Personen 

mit hoher Bildung, die um mehr als 0,5 Prozent (rund 65.000 Personen) zulegt. 

Die Beschäftigung fällt in Reformszenario 1 um 0,3 Prozent höher aus als ohne die Reform. 

Dies impliziert, dass die Beschäftigung kurz- und mittelfristig um 140.000 Beschäftigte 

zunimmt. Längerfristig ist von rund 145.000 zusätzlich Beschäftigten auszugehen. Die An-

zahl der gearbeiteten Stunden je beschäftigter Person steigt um rund 0,1 bis 0,2 Prozent, 

wobei das Ausmaß der zusätzlichen durchschnittlichen Arbeitsstunden bei mittlerer und 

höherer Qualifikation etwas stärker ist. Dies ist auf die deutlich stärkere Reduktion des 

Reformszenario 1 / Jahr nach Reform 1 2 3 4 5 10 20

BIP, real 0,37% 0,44% 0,45% 0,46% 0,47% 0,51% 0,58%

Investitionen, real 1,45% 1,43% 1,39% 1,35% 1,31% 1,14% 0,93%

Privater Konsum, real 0,88% 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 1,08% 1,20%

Öffentlicher Konsum, real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Außenbeitrag (in % des realen BIP), real -0,38% -0,35% -0,34% -0,33% -0,32% -0,29% -0,24%

Arbeitskosten je Stunde, nominell 0,08% 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,12%

 -niedrig 0,17% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,22% 0,23%

 -mittel 0,12% 0,14% 0,14% 0,15% 0,15% 0,17% 0,22%

 -hoch -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,13%

Nettoeinkommen je Stunde, real 1,04% 1,12% 1,13% 1,14% 1,14% 1,18% 1,22%

 -niedrig 0,57% 0,67% 0,68% 0,69% 0,69% 0,72% 0,76%

 -mittel 0,90% 0,98% 0,99% 1,00% 1,01% 1,05% 1,14%

 -hoch 1,36% 1,42% 1,43% 1,44% 1,45% 1,45% 1,37%

Gearbeitete Stunden je beschäftigter Person 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,16% 0,17%

 -niedrig 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,12%

 -mittel 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,15% 0,15%

 -hoch 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,19% 0,19% 0,19%

Erwerbsquote (15-69-jährige, in Prozentpunkten) 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 -niedrig 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

 -mittel 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16

 -hoch 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,04 0,06

Beschäftigung 0,32% 0,33% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,35%

 -niedrig 0,29% 0,31% 0,32% 0,32% 0,31% 0,30% 0,27%

 -mittel 0,32% 0,34% 0,34% 0,34% 0,33% 0,31% 0,26%

 -hoch 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,35% 0,40% 0,56%

Arbeitslosenquote (in Prozentpunkten) -0,13 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,16 -0,17

 -niedrig -0,12 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,16 -0,18

 -mittel -0,12 -0,14 -0,14 -0,14 -0,14 -0,15 -0,16

 -hoch -0,16 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 -0,18 -0,17

Selbstfinanzierung (Primärüberschuss) 45% 41% 43% 44% 44% 48% 53%
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Grenzsteuersatzes zurückzuführen. In dieser Variante nimmt die Erwerbsquote ebenso 

merklich zu. Die Arbeitslosenquote nach EU-Definition geht um etwa 0,1 (kurzfristig) bis 

0,2 (langfristig) Prozentpunkte zurück.  

Die volkswirtschaftlichen und fiskalischen Effekte von Reformszenario 2 („Koalitionsver-

trag“) sind in Tabelle 4 dargestellt. Die inländische Nachfrage legt infolge der Reform 

merklich zu, die realen Investitionen steigen um 0,7 Prozent (4,3 Mrd. Euro auf Basis des 

Werts 2017), der reale private Konsum ebenso um rund 0,6 Prozent (9,6 Mrd. Euro). Die 

deutlich gestiegene Inlandsnachfrage führt trotz vergleichsweise konstanter nomineller 

Arbeitskosten zu einem leichten Anstieg des Preisniveaus um rund 0,2 Prozent. Dies er-

höht die Importnachfrage zusätzlich und dämpft die Exporte leicht, sodass der reale Au-

ßenbeitrag anfänglich um 0,2 Prozent des realen BIP (7,3 Mrd. Euro) zurückgeht. Das re-

ale BIP legt anfänglich um etwa 0,2 Prozent zu, bzw. 6,5 Mrd. Euro gemessen am BIP 2017. 

In mittlerer und langer Frist führt die Anpassung des Kapitalstocks zu einem Anstieg der 

Produktivität, sodass das BIP um rund 0,3 Prozent bzw. rund 10 Mrd. Euro höher ausfällt, 

was etwa der Höhe des Reformvolumens entspricht.  

Die Reduktion des Steuerkeils erhöht die Nettoeinkommen, die im Schnitt um 0,7 Prozent 

bzw. 0,8 Prozent langfristig höher ausfallen. Im Schnitt fällt der Zuwachs bei Personen mit 

mittlerer und höherer Ausbildung moderat kräftiger aus. Dies ist insbesondere darauf zu-

rückzuführen, dass die steuerliche Entlastung bei mittlerer und höherer Qualifikation 

stärker ist, wie in Tabelle 2 dargestellt. Die Erwerbsquote, getrieben von den höheren er-

warteten Erwerbseinkommen, steigt um etwa 0,1 Prozentpunkte, die Beschäftigung um 

mehr als 0,2 Prozent oder rund 100.000 Personen. Die Anzahl der Arbeitsstunden steigt 

deutlich schwächer als in Reformszenario 1. Dies ist die Konsequenz der deutlich niedri-

geren Senkung der Grenzsteuersätze bei Personen mit mittlerer und insbesondere hoher 

Ausbildung. Der Anstieg in der Erwerbsbeteiligung impliziert, dass die Arbeitslosenquote 

zwar um 0,1 Prozentpunkte sinkt, das Ausmaß ist jedoch geringer als die Zunahme der 

Beschäftigung.  
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Tabelle 4: Volkswirtschaftliche und fiskalische Effekte von Reformszenario 2  
(„Koalitionsvertrag“) 

Quelle: EcoAustria, PuMA Simulation 

Die steuerliche Entlastung nach Alters- und Ausbildungsgruppen (siehe Tabelle 2) zeigt, 

dass jüngere Generationen geringer entlastet werden, da sie eine niedrigere Steuerbelas-

tung aufweisen. Dies spiegelt sich auch in der Altersstruktur der Veränderung der Be-

schäftigung teilweise wider. Abbildung 4 zeigt die prozentuelle Veränderung der Beschäf-

tigung für die verschiedenen Altersgruppen im ersten Jahr der Steuersenkung für beide 

untersuchten Szenarien. Vergleicht man die beiden Reformvarianten miteinander, dann 

ist der Beschäftigungsanstieg in allen Altersgruppen in Reformszenario 1 („Sachverstän-

digenrat“) ausgeprägter. Insbesondere zeigt sich dies aber bei den älteren Erwerbstäti-

gen. Da diese ein vergleichsweise hohes Einkommen aufweisen, ist die zusätzliche steu-

erliche Entlastung gegenüber Reformszenario 2 („Koalitionsvertrag“) stärker ausgeprägt. 

In etwas geringerem Ausmaß findet sich dies auch noch in der Altersgruppe der 40–54-

jährigen Personen.  

Reformszenario 2 / Jahr nach Reform 1 2 3 4 5 10 20

BIP, real 0,20% 0,25% 0,25% 0,26% 0,26% 0,28% 0,31%

Investitionen, real 0,66% 0,67% 0,65% 0,64% 0,62% 0,55% 0,45%

Privater Konsum, real 0,55% 0,60% 0,61% 0,61% 0,62% 0,66% 0,71%

Öffentlicher Konsum, real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Außenbeitrag (in % des realen BIP), real -0,22% -0,20% -0,20% -0,19% -0,19% -0,18% -0,16%

Arbeitskosten je Stunde, nominell 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04%

 -niedrig 0,04% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,09%

 -mittel 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,06%

 -hoch 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% -0,01%

Nettoeinkommen je Stunde, real 0,67% 0,72% 0,72% 0,73% 0,73% 0,75% 0,77%

 -niedrig 0,46% 0,53% 0,54% 0,54% 0,54% 0,56% 0,58%

 -mittel 0,65% 0,71% 0,71% 0,72% 0,72% 0,74% 0,77%

 -hoch 0,75% 0,79% 0,79% 0,80% 0,80% 0,80% 0,78%

Gearbeitete Stunden je beschäftigter Person 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,08%

 -niedrig 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

 -mittel 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

 -hoch 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Erwerbsquote (15-69-jährige, in Prozentpunkten) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

 -niedrig 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

 -mittel 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

 -hoch 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04

Beschäftigung 0,23% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

 -niedrig 0,23% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,25% 0,23%

 -mittel 0,24% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,25% 0,23%

 -hoch 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,24% 0,30%

Arbeitslosenquote (in Prozentpunkten) -0,10 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,12 -0,12

 -niedrig -0,10 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13

 -mittel -0,10 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,12

 -hoch -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12

Selbstfinanzierung (Primärüberschuss) 42% 40% 42% 43% 43% 46% 49%
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Abbildung 4: Veränderung der Beschäftigung nach Altersgruppen  
im ersten Jahr der Reform 

 

   Quelle: EcoAustria, PuMA Simulation 

Neben dem hier in erster Linie vorgenommenen Fokus auf die Einkommens- und Beschäf-

tigungswirkung der beiden Reformszenarien könnten diese zudem aus Verteilungsge-

sichtspunkten analysiert werden, was allerdings nicht im Zentrum des vorliegenden Bei-

trags steht. Allerdings kann zum einen angemerkt werden, dass die Nettoeinkommen und 

die Beschäftigung in beiden Reformszenarien in sämtlichen Bevölkerungsgruppen höher 

ausfallen als ohne die Reform. Auch fallen die Effekte in Reformszenario 1 („Sachverstän-

digenrat“) in sämtlichen Bevölkerungsgruppen größer aus als in Reformszenario 2 („Ko-

alitionsvertrag“). Allerdings sind die Effekte im Reformszenario 1 in höheren Bildungs-

schichten kräftiger als bei niedrigeren Bildungsschichten. So legen in Reformszenario 2 

die Nettoeinkommen bei geringqualifizierten Erwerbstätigen langfristig um 0,6 Prozent 

zu, bei hochqualifizierten um 0,8 Prozent. In Reformszenario 1 steigen die Nettoeinkom-

men der Geringqualifizierten hingegen langfristig um 0,8 Prozent, während sie bei Höher-

qualifizierten um 1,4 Prozent ansteigen. Damit würde eine ungleichere Einkommensver-

teilung einhergehen. Wie dies vor dem Hintergrund des Bevölkerungsgruppen übergrei-

fenden Anstiegs der Einkommen und der Beschäftigung zu beurteilen ist, kann nur auf 

dem Weg der demokratischen Willensbildung beurteilt werden.21 

                                            
 

21 Im Bundestagswahlkampf 2017 wie auch in der öffentlichen Debatte im Zusammenhang mit dem Koali-
tionsvertrag spielte die Verteilungswirkung einer Abschaffung des Solidaritätszuschlags keine hervorgeho-
bene Rolle. Sie war jedoch eines der zentralen Themen des Öffentlichen Fachgesprächs des Finanzausschus-
ses zur Abschaffung des Solidaritätszuschlages am 27. Juni 2018 im Deutschen Bundestag. Exemplarisch sei 
hier auf die Stellungnahmen von Bach (2018) sowie Rietzler und Truger (2018) verwiesen. 
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4.3 Fiskalische Effekte  

Neben rein volkswirtschaftlichen Effekten gehen von den beiden Reformen auch fiskali-

sche Effekte aus. Ceteris paribus reduzieren die Reformen die Einnahmen aus öffentlichen 

Abgaben in Reformszenario 1 („Sachverständigenrat“) um knapp 18 Mrd. Euro bzw. in 

Reformszenario 2 („Koalitionsvertrag“) um 10 Mrd. Euro jährlich.  

Für eine umfassende Betrachtung ist aber zu beachten, dass die durch die Reform ausge-

lösten Wachstumseffekte, zusätzliche Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen ausü-

ben. Auf der Einnahmeseite ergeben sich erstens höhere Einnahmen als Folge des An-

stiegs der Beschäftigung, sowohl bei den Sozialversicherungsbeiträgen als auch bei der 

Einkommensteuer. In Reformszenario 1 führt auch der moderate Anstieg der Bruttolöhne 

zu höheren Abgaben auf die Erwerbstätigkeit. Zweitens, und von deutlich größerer Rele-

vanz, ist der Zuwachs bei den Steuern auf den privaten Konsum, wie bei der Umsatzsteuer 

und den Verbrauchsabgaben. Dies ist auf den deutlichen Anstieg des realen privaten Kon-

sums und die durch die Reform induzierte zusätzliche Inflation zurückzuführen.  

Auf der Ausgabenseite ist die Dynamik deutlich geringer. Die nominellen öffentlichen 

Konsumausgaben22 legen zwar mit Lohn- und Preisentwicklung leicht zu. Ebenso wirkt 

sich die Inflation auf die Transferleistungen aus, die infolge dessen kräftiger angepasst 

werden. Ausgabendämpfend wirkt sich hingegen die Reduktion der Arbeitslosigkeit aus.  

Den Simulationsergebnissen in den Tabellen 3 und 4 folgend, wäre in beiden Varianten 

der Reform des Solidaritätszuschlags die Selbstfinanzierung, gemessen an der Relation 

der Veränderung des Primärüberschusses der öffentlichen Hand am ursprünglichen Re-

formvolumen (also 18 Mrd. Euro bzw. 10 Mrd. Euro) beträchtlich. Kurz- und mittelfristig 

ist von einer Selbstfinanzierung von etwa 40 Prozent auszugehen23, längerfristig ist mit 

50 Prozent zu rechnen. Der weitere Anstieg ist auf den Zuwachs der Produktivität durch 

die Anpassung des Kapitalstocks gegeben.  

Unter Berücksichtigung der Selbstfinanzierung verringert sich der öffentliche Finanzie-

rungsüberschuss demnach in Reformszenario 1 („Sachverständigenrat“) kurzfristig um 

                                            
 

22 Die realen öffentlichen Konsumausgaben werden in der Simulation konstant gehalten.  
23 Bei Barabas et al. (2009) ergibt sich im Hinblick auf den Selbstfinanzierungsgrad von Steuersenkungen 
in Deutschland ein vergleichbares Ergebnis von rund 40 Prozent. 
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knapp 10 Mrd. Euro und langfristig um 8,5 Mrd. Euro jährlich. Beim Reformszenario 2 

(„Koalitionsvertrag“) belaufen sich die Werte auf 6 Mrd. Euro kurzfristig und 5 Mrd. Euro 

jährlich langfristig. Somit läge selbst das effektive Finanzierungsvolumen von Reformsze-

nario 1 im Rahmen der im Koalitionsvertrag veranschlagten 10 Mrd. Euro.  

5  Wohlstandswirkung der Reformzurückhaltung bei der Beendi-

gung des Solidaritätszuschlags 

Während der Sachverständigenrat die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags 

nach dem Auslaufen des Solidarpakts II empfiehlt, sieht der Koalitionsvertrag lediglich 

vor, die Einkommensteuer teilweise vom Zuschlag zu befreien, während der Solidaritäts-

zuschlag auf Körperschaftsteuer und die Kapitalerträge weiterhin erhoben werden soll.  

Die Simulationen beider Reformszenarien mit dem allgemeinen dynamischen Gleichge-

wichtsmodell PuMA zeigen, dass von der Reduktion des Solidaritätszuschlags gerade vor 

dem Hintergrund des eher moderaten Ausmaßes der Reformen mit 0,3 Prozent bzw. 0,55 

Prozent des BIP beträchtliche Wachstumseffekte zu erwarten sind. Als Folge der Refor-

men könnte die Beschäftigung in Deutschland weiter gestärkt und Investitionspotenziale 

gehoben werden. Dennoch unterscheiden sich die volkswirtschaftlichen Effekte beider 

Reformszenarien erheblich.  

Reformszenario 1, also die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und damit 

die Umsetzung der Empfehlung des Sachverständigenrates, würde bereits im ersten Jahr 

der Reform das BIP um 0,4 Prozent höher ausfallen lassen als es ohne die Reform der Fall 

wäre. Auf längere Frist würde das BIP sogar um 0,6 Prozent zulegen. Die Beschäftigung 

würde um 0,3 (langfristig 0,35 Prozent) steigen und die Arbeitslosenquote um 0,1 Pro-

zentpunkte (langfristig 0,2) geringer ausfallen als ohne diese Reformmaßnahme. Dabei 

würden sämtliche Bevölkerungsgruppen profitieren. Die Auswirkungen der Abschaffung 

des Solidaritätszuschlags zeigt sich insbesondere auch bei der Entwicklung der Nettoein-

kommen. Diese legen bei einer umfassenden Reform um 1 Prozent (langfristig 1,2 Pro-

zent) zu.  

Reformszenario 2, also eine teilweise Entlastung der Einkommensteuer vom Solidaritäts-

zuschlag und damit die Umsetzung des Koalitionsvertrags, würde im ersten Jahr der Re-

form das BIP um 0,2 Prozent höher ausfallen lassen als es ohne die Reform der Fall gewe-

sen wäre. Auf längere Frist würde das BIP um 0,3 Prozent zulegen. Die Beschäftigung 
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würde um 0,2 (langfristig 0,25 Prozent) zulegen und die Arbeitslosenquote um 0,1 Pro-

zentpunkte geringer ausfallen als ohne diese Reformmaßnahme. Bei der teilweisen Ab-

schaffung des Solidaritätszuschlags würden die Nettoeinkommen um 0,7 Prozent (lang-

fristig 0,8 Prozent) zulegen.  

Dadurch, dass der Koalitionsvertrag bei der Abschaffung des Solidaritätszuschlags we-

sentlich zurückhaltender ist als die Empfehlung des Sachverständigenrats, werden erheb-

liche Wohlstandsgewinne nicht realisiert und es treten Kosten der Reformzurückhaltung 

auf. Wird der Koalitionsvertrag umgesetzt, so fällt das BIP bereits kurzfristig um 0,2 Pro-

zent geringer aus als im Falle der vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. 

Das sind 5,6 Mrd. Euro weniger. Auf längere Frist fällt das BIP pro Jahr sogar um 8,7 Mrd. 

Euro niedriger aus. Damit verbunden ist auch eine weniger dynamische Entwicklung am 

Arbeitsmarkt. So fällt die Beschäftigung im Reformszenario 2 („Koalitionsvertrag“) um 

35.000 (langfristig 40.000) Beschäftigte geringer aus, als in Reformszenario 1 („Sachver-

ständigenrat“). Auch die Nettoeinkommen privater Haushalte und ihre Konsummöglich-

keiten fallen spürbar geringer aus. Dem Titel des vorliegenden Beitrags folgend, würde 

die Bundesregierung mit ihren Vorhaben demnach eher Selters statt Sekt realisieren.  

Hinsichtlich der Stabilität der öffentlichen Finanzen zeigen die Ergebnisse beider Varian-

ten, dass sich mit einem Selbstfinanzierungsgrad von bereits kurzfristig 40 Prozent ein 

erheblicher Teil der Reform über die Wachstumseffekte und insbesondere durch die Aus-

weitung des privaten Konsums selbst finanziert. Insbesondere höhere Einnahmen bei 

Umsatzsteuer, Sozialversicherungsbeiträgen und der Einkommensteuer tragen dazu bei. 

Dies und die gegenwärtige Situation bei den öffentlichen Finanzen zeigt, dass eine voll-

ständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags möglich wäre, ohne die Solidität der öf-

fentlichen Finanzen zu gefährden. Zudem würden, nach Berücksichtigung der Selbstfinan-

zierung, die im Koalitionsvertrag veranschlagten 10 Mrd. Euro zur Finanzierung einer 

vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags ausreichen.  

Vor diesem Hintergrund und der erheblichen Kosten der Reformzurückhaltung gibt es 

aus ökonomischer und fiskalischer Sicht wenig Argumente, den Solidaritätszuschlag (teil-

weise) beizubehalten.  
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Titel (Englisch)  

Economic consequences of the reform reluctance with regards to the abolition of 

the solidarity surcharge in Germany 

Abstract 

While the German Council of Economic Experts recommends the complete abolition of the 

solidarity surcharge after the expiry of Solidarity Pact II, the current plan of the German 

government merely provides for a partial exemption from the income tax. Simulations of 

the two reform scenarios with the general dynamic equilibrium model PuMA show that 

the reform reluctance would result in significant prosperity losses. In comparison, already 

in the short-term 0.2 percent less GDP would be realized (0.3 percent in the long-term). 

This is associated with 35,000 persons (long-term 40,000) lower employment. In addi-

tion, net household income would be lower. The degree of self-financing of the reforms 

would amount to 40 percent in the short-term (50 percent in the long-term) in both sce-

narios. This and the current surpluses show that a complete abolition of the solidarity 

surcharge would be possible without jeopardizing the sustainability of public finances. 
Keywords:   German solidarity surcharge, reform reluctance, CGE models 
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